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Körperschaff  öffentlichen

Rechts o Mi[glied  der

World Medical  Association

Erqeht per E-Mail an: ii
1. den Präsidenten  der  Osterreichischen  Ärztekammer
2. alle Obleute  und ObIeute-Stellvertreter  der Landeskt
3. die Präsidenten  iener  Landesärztekammer.  die aufai

arien niedergelassene  Ärzte

,rund  ihrer  Berufsausübung  Angehörige
der Kurie  niedergelassen  Ärzte  sind: Präs. aDr. Opriessnig,  Präs. Dr. Schlögel,  Präs. Dr.
Kastner,  Präs. MR Dr. Walla,  Präs. OMR  Dr. Steinhart

4. den Obmann  und geschäffsführenden  Obmann  der Bundessektion  Ärzte  für
Allgemeinmedizin  und approbierte  Ärzte

5. den Obmann  der Bundessektion  Fachärzte  sowie  die drei Bundessprecher
6. den Obmann  der Bundessektion  Turnusärzte
7. Dr. Martin  Ivanschitz  als BKAÄ-Vertreter
8. alle Landesärztekammern

Wien,  23.01.2024
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Betreff:  Paxlovid:  Information  über  das  Vorgehen  ab Februar  2024

Sehr  geehrte  Damen  und Herren!

Das BMSGPK  informiert  mit beiliegendem  Schreiben,  dass  die Bereitstellung  von Paxlovid  durch

den Bund mit 31. Jänner  2024  endet,  da dieses  Arzneimittel  ab dem O1. Februar  2024 im

Erstattungskodex  der Sozialversicherungen  (EKO) gelistet  sein wird und sodann  über die
regulären  Bestellprozesse  zu beschaffen  ist.

Für ärztliche  Hausapotheken  daher  speziell  zu beachten  ist:

*  Sollten  mit Ende Jänner  2024 noch durch den Bund beschaffle  Paxlovid-Bestände,

welche  ihr Ablaufdatum  noch nicht  überschritten  haben,  in den Hausapotheken  vorrätig

sein, so sind diese  Packungen  unverzüglich,  spätestens  am 1. Februar  2024, an den

Großhandel  zu retournieren,  da es sich hierbei  weiterhin  um Eigentum  des Bundes
handelt.

*  Ab Februar  2024 ist eine Abgabe  dieser  Packungen  an Patientlnnen  durch  ärztliche
Hausapotheken  nicht  mehr  zulässig.

*  Packungen,  welche  mit Ende  Jänner  2024  ablaufen,  sind über  den Regelprozess  zu

entsorgen  und müssen  nicht  retourniert  werden.  Diese  gegebenenfalls  entsorgten

Packungen  sind mit Chargennummer  und Stückzahl  dem BMSGPK  zu melden.

Wir bitten um Verteilung  dieser  Information  an alle hausapothekenführenden  Ärztlnnen  im

Bereich  Ihrer  Landesärztekammer.
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VP OMR  Dr. Edgar  r OMR  Dr. Johannes  Steinhart
Präsident
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